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Gemeindebeteiligung - Sicherung der Akzeptanzwirkung durch Transparenzregelung 

Gemeinden werden in der Regel durch die Regelung in § 6 EEG mit 0,2 ct/kWh an den erzeug-

ten Strommengen von Wind- und PV-Projekten finanziell beteiligt. Diese Zahlungen dienen der 

Akzeptanzförderung vor Ort. Damit die akzeptanzfördernde Wirkung eintritt, müssen die Bür-

gerinnen und Bürger wissen, dass diese Zahlungen von den Windparkbetreibern an die Ge-

meinde geleistet werden. Sinnvollerweise erhalten die Bürger auch die Information, wohin die 

zusätzlichen Einnahmen geflossen sind, um nachvollziehen zu können, wie sie konkret vom 

Ausbau der Erneuerbaren Energien in ihrer Region profitieren.  

Akzeptanzwirkung stärken 

Nach geltender Rechtslage können die Anlagenbetreiber eine akzeptanzfördernde Veröffentli-

chung durch die Gemeinden zu den § 6 EEG-Zahlungen rechtlich nicht einfordern. Die Zahlun-

gen müssen nach § 6 Abs. 1 EEG „ohne Gegenleistung“ erfolgen. Es ist daher unsicher, ob An-

lagenbetreiber individuell vertraglich eine Pflicht der Gemeinde zur Offenlegung der Zahlun-

gen vereinbaren dürfen.  

Zwar könnten die Anlagenbetreiber schon jetzt selbst die Zahlungen veröffentlichen. Aller-

dings verfehlen eigene Veröffentlichungen die Akzeptanzwirkung in mehrfacher Hinsicht: Es 

werden auf dem Gemeindegebiet in aller Regel mehrere Anlagen durch verschiedene Unter-

nehmen betrieben. Ohne zentrale Veröffentlichung durch die Gemeinde ist nicht oder nur 

schwer erkennbar, wie viel finanzielle Unterstützung die Gemeinde insgesamt durch Wind- 

und Solarenergie erhält. Außerdem sind Angaben der Unternehmen für skeptische Bürgerin-

nen und Bürger meist weniger glaubwürdig als offizielle Nachrichten der Gemeinde.  

Ergänzung von § 6 EEG um eine Transparenzregelung 

Damit § 6 EEG die bezweckte Akzeptanz vor Ort schafft, sollen Bürgerinnen und Bürger nach-

vollziehen können, wie viel Geld für welchen Zweck durch Windenergie- und Solaranlagen der 

Gemeinde insgesamt zugutegekommen ist. Der BDEW schlägt vor, § 6 EEG um eine Transpa-

renzregelung zu ergänzen:  

Formulierungsvorschlag für einen § 6 Abs. 6 EEG  

(6)   Die Gemeinden machen bis zum 30. Juni eines Jahres den Umfang, der in dem vorange-

gangenen Kalenderjahr nach diesem Paragrafen erhaltenen Zahlungen, aggregiert in ge-

eigneter Form öffentlich bekannt. Sie können auch den Verwendungszweck der erhalte-

nen Zahlungen mitteilen. Die Länder können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass 

die Veröffentlichung auf einem zentralen Veröffentlichungsportal des Landes für alle Ge-

meinden erfolgt; dabei müssen mindestens der Gemeindename, die Höhe der jeweils er-

haltenen Zahlung und das betroffene Kalenderjahr genannt werden. 
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Mit der Transparenzregelung werden die Gemeinden zur Veröffentlichung der nach § 6 EEG 

empfangenen Zahlungen in ihrem amtlichen Veröffentlichungsblatt und auf ihrer Internetseite 

angehalten. Damit kann die Akzeptanzwirkung wesentlich erhöht werden. Für die Bürgerin-

nen und Bürger wird verlässlich erkennbar, in welchem Gesamtumfang die Gemeinde von der 

Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie finanziell profitiert. Durch die Angabe des vorge-

sehenen Verwendungszwecks können die Bürgerinnen und Bürger zudem nachvollziehen, wel-

che Vorteile sie konkret dadurch haben.  

Die gesetzliche Regelung schafft praxistauglich klare Verhältnisse für Anlagenbetreiber und 

Gemeinden. Die Veröffentlichung durch die Gemeinden ist durch das schlanke Verfahren un-

bürokratisch sichergestellt, ohne dass die auf Grundlage von § 6 EEG geschlossenen Verträge 

geändert werden müssen. Auch den Netzbetreiber treffen keine zusätzlichen Prüfpflichten. 

Gemeindevertreter, die den Ausbau befürworten, können nun mit „offiziellen Zahlen“ bele-

gen, dass der Ausbau Erneuerbarer Energien für die Gemeinde vor Ort sehr vorteilhaft und ein 

weiterer Ausbau sinnvoll ist. 
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